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Das Thema »Betriebskosten« ist einer der Hauptstreit-
punkte zwischen Vermieter und Mieter. Zwischen den
Fronten befindet sich die Hausverwaltung, die sich in-
tensiv mit der Materie befassen muss. Die Zahlungen
auf die Betriebskosten erreichen eine nicht unbe-
trächtliche Höhe. Nicht umsonst wird immer häufiger
der Begriff »zweite Miete« benutzt, was Konfliktpoten-
tial birgt. 

Aus Sicht des Mieters ist entscheidend der Gesamt-
betrag der Zahlungsverpflichtungen aus Nettomiete
und den Betriebskostenvorauszahlungen bzw. etwai-
gen Betriebskostennachzahlungen. Unerwartete Kos-
tensteigerungen oder zu geringe Betriebskostenvo-
rauszahlungen führen nicht selten zu beträchtlichen
Nachzahlungen, wenn über die Betriebskosten abge-
rechnet wird. Diese zusätzliche Belastung, die vom
Mieter nicht einkalkuliert wurde, führt zu Irritationen. 

Aus der Sicht des Vermieters sind Betriebskosten –
wirtschaftlich gesehen – nur durchlaufende Posten.
Der Vermieter legt auf den Mieter nur das um, was er
selbst ausgeben muss. Er steht in der Pflicht, die Be-
triebskosten zu berechnen, Belege bereitzuhalten, ei-
ne Betriebskostenabrechnung zu erstellen oder die Be-
triebskosten zu erhöhen, was gleichfalls einer sorgfäl-
tigen Begründung bedarf. Es geht auf der Seite des
Vermieters nicht um eine Bereicherung, sondern viel-
mehr um einen erheblichen Verwaltungsaufwand. Die-
se Belastungen sowie häufige Einwendungen des Mie-
ters führen zur Frustration auf Seite des Vermieters.

Die Betriebskosten eines Mietverhältnisses haben in
den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewon-
nen. Während in der Vergangenheit die mit der Miet-
sache verbundenen Kosten eine untergeordnete Rolle
spielten, oft Bestandteil einer »Bruttomiete« waren,

wird in der Gegenwart nicht zu Unrecht von der »zwei-
ten Miete« gesprochen. Vermieter, die bei der Miet-
vertragsgestaltung unachtsam bzw. unwissend sind,
laufen oftmals in eine finanziell teure Falle. Der Ver-
mieter, der die Betriebskosten nicht vertraglich ein-
deutig auf den Mieter umlegt, muss diese aus eigener
Tasche an die Ver- und Entsorger, die öffentliche Hand
und die Serviceunternehmen begleichen, ohne einen
Cent vom Mieter zu erhalten. Es besteht die Gefahr,
dass der Vermieter durch fehlerhafte Vertragsgestal-
tung die Betriebskosten nicht fordern kann. Hinzu
kommen eine Reihe von Änderungen im Zuge der Miet-
rechtsreform (01.09.2001), der Schuldrechtsreform
(01.01.2002) und der für diese Materie neu eingeführ-
ten Betriebskostenverordnung (BetrKV), die seit dem
01.01.2004 gilt. Begleiterscheinungen jeglicher Re-
form sind neue Rechtsfragen. In den letzten Jahren
musste sich der BGH mehrfach mit Betriebskosten be-
schäftigen.

Vor diesem Hintergrund werden die häufigen Streitig-
keiten um Betriebskosten verständlich. Der Vermieter
will seine eigenen Aufwendungen umlegen, dem Mie-
ter ist es nicht nachvollziehbar, dass er neben der Net-
tomiete noch zusätzliche Zahlungen und Betriebskos-
ten erbringen muss. 

Die Lage wird sich aufgrund der angespannten Situa-
tion auf dem Energiesektor, insbesondere aufgrund
steigender Strom- und Heizkosten, verschärfen. Die
Einführung des Energieausweises wird Mieter zusätz-
lich sensibilisieren. Es ist mit steigenden Betriebskos-
tennachzahlungen zu rechnen, was zu Konflikten füh-
ren wird. 

Das vorliegende Buch soll Vermietern, Hausverwaltun-
gen, aber auch Rechtsanwälten bei der Vertragsge-
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staltung und Betriebskostenabrechnung bei preisfrei-
em Wohn- und Geschäftsraum eine Hilfestellung sein.
Neben der Neuregelung der Betriebskostenverord-
nung wurden auch die Einflüsse durch Mietrechts- und
Schuldrechtsreform eingearbeitet. Beispiele, Synop-
sen, Tipps, Checklisten und Muster sollen das Ver-
ständnis und die Abwicklung der Betriebskostenfragen
für den Leser erleichtern.

Cham, 31.07.2008

Rechtsanwalt Dr. Andreas Stangl

Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht 
Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht
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Ansprüche des Vermieters oder des Mieters im Zu-
sammenhang mit den Betriebskosten bestehen nicht
bis in alle Ewigkeit. Aus Gründen des Rechtsfriedens
räumt das Gesetz beiden Parteien eine Zeitspanne ein,
die Rechte geltend zu machen. Danach kann der Ver-
tragspartner sich auf die Einrede der Verjährung beru-
fen. Daneben kann auch dem Rechtsinstitut der Ver-
wirkung Bedeutung zukommen. 

7.1. Verjährung

Das Recht, von einem Anderen ein Tun oder Unterlas-
sen zu verlangen (Anspruch), unterliegt der Verjäh-
rung, § 194 Abs. 1 BGB.

7.1.1. Vermieteransprüche 

Die regelmäßige Verjährungsfrist beträgt nun 3 Jahre;
§ 195 BGB. Vor dem In-Kraft-Treten der Schuldrechts-
reform zum 01.01.2002 betrug die regelmäßige Ver-
jährungsfrist 30 Jahre, für Zahlungsansprüche des Ver-
mieters, z.B. Nachforderungen aus Betriebskostenab-
rechnungen, galt dagegen eine 4-jährige Verjährungs-
frist; § 197 BGB a.F.

Anspruch auf Betriebskostenpauschalen
Betriebskostenpauschalen sind Teil des vereinbarten
Entgelts, § 535 Abs. 2 BGB, das der Mieter für die
Überlassung des Mietobjekts schuldet. Die Betriebs-
kostenpauschale wird daher grundsätzlich mit der Mie-
te fällig. Die Verjährungsfrist beträgt 3 Jahre; § 195
BGB.

Anspruch auf Nachzahlung aus einer
Betriebskostenabrechnung
Die Nachforderungen aus einer Betriebskostenab-
rechnung unterliegen ebenfalls einer Verjährungsfrist
von 3 Jahren; § 195 BGB. Dies ist nicht mit der Aus-
schlussfrist zu verwechseln.

✘ MERKE

Es ist zu unterscheiden zwischen dem Anspruch
auf Erstellung einer Betriebskostenabrechnung,
hier ist die Ausschlussfrist des § 556 Abs. 3 Satz
2 BGB zu beachten, und dem Anspruch aus der Be-
triebskostenabrechnung selbst, dem Ausgleich
des sich hieraus ergebenden Saldos. Hier gilt eine
Verjährungsfrist von 3 Jahren.
Hat der Vermieter dem Mieter gegenüber eine
wirksame Abrechnung rechtzeitig erteilt und zahlt
der Mieter die Nachforderung nicht, so verjährt
dieser Zahlungsanspruch nach 3 Jahren.

MUSTER 19: Schreiben des Vermieters mit
Zurückweisung der Verjährungseinrede, Seite 113

Anspruch auf Betriebskostenvorauszahlungen
Solange der Abrechnungszeitraum noch nicht abge-
laufen ist, hat der Vermieter dem Mieter gegenüber ei-
nen Anspruch auf Zahlung der fälligen Betriebskosten-
vorauszahlungen, vorausgesetzt, es besteht hierzu ei-
ne vertragliche Verpflichtung. Die Frage nach der Ver-
jährung stellt sich in dieser Konstellation nicht, denn
spätestens bis zum Ablauf des 12. Monats nach Ende
des Abrechnungszeitraums muss eine Abrechnung er-
stellt sein; § 556 Abs. 3 Satz 2 BGB. Ist der Vermieter
verpflichtet abzurechnen, besteht danach eine so ge-
nannte Abrechnungsreife, sodass rückständige Be-
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triebskostenvorauszahlungen nicht mehr geltend ge-
macht werden können. Der Vermieter ist insoweit auf
die Geltendmachung des Abrechnungssaldos aus der
Betriebskostenabrechnung beschränkt. Ein Anspruch
auf Betriebskostenvorauszahlungen besteht längstens
bis zum Eintritt der Abrechnungsreife.407

7.1.2. Mieteransprüche

Auch bei den Mieteransprüchen trat eine Verkürzung
der Verjährung ein.

Anspruch auf Guthaben aus einer Betriebs-
kostenabrechnung
Der Anspruch des Mieters auf Auszahlung eines Ab-
rechnungsguthabens aus der Betriebskostenabrech-
nung unterliegt gleichfalls einer Verjährungsfrist von 3
Jahren; § 195 BGB.

Anspruch auf Rückforderung von Betriebskosten-
vorauszahlungen
Der Rückzahlungsanspruch bei fehlender vertraglicher
Grundlage bzw. konkludenter Vertragsänderung auf
Vorauszahlung von Betriebskosten unterliegt einer
Verjährungsfrist von 3 Jahren.408 Die Frist beginnt,
wenn der Mieter die Grundlagen für seinen Anspruch
kennt oder kennen muss.

➜ TIPP

Die Einwendungsausschlussfrist des Mieters ge-
mäß § 557 Abs. 3 Satz 5 BGB findet hier wohl kei-
ne Anwendung, denn diese bezieht sich auf Ein-
wendungen gegen eine zu Unrecht erfolgte Ab-
rechnung des Vermieters.

7.1.3. Verjährungsbeginn

Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt mit dem En-
de des Jahres zu laufen, in dem der Anspruch fällig ge-
worden ist, § 199 Abs. 1 BGB. Maßgeblich ist der Zu-
gang der Betriebskostenabrechnung, nicht die Ab-
rechnungsreife.409

Bei der Betriebskostenabrechnung war bislang eine
angemessene Überlegungs- und Prüfungsfrist zu-
gunsten des Mieters zu berücksichtigen. Je nach Sach-

verhalt kann die dem Mieter zustehende angemesse-
ne Frist zur Überprüfung der Betriebskostenabrech-
nung 2 bis 3 Wochen410 betragen, teilweise wurde dem
Mieter sogar bis zu 1 Monat zugestanden411. Der BGH
hat nur entschieden, dass Fälligkeit mit Zugang der Be-
triebskostenabrechnung gemäß § 271 BGB eintritt.412

➜ TIPP

Die Verjährung wird nicht von Amts wegen be-
achtet. Vermieter oder Mieter müssen die Einrede
der Verjährung geltend machen.

7.2. Verwirkung

Der Geltendmachung eines Anspruchs kann nicht nur
die Einrede der Verjährung entgegengesetzt werden,
sondern auch die so genannte Verwirkung. Die Ver-
wirkung ist im Gesetz nicht definiert. Sie wird aus 
§ 242 BGB abgeleitet, wonach die Geltendmachung 
eines Anspruchs nicht gegen Treu und Glauben ver-
stoßen darf.

Die Verwirkung setzt Zweierlei voraus:
- Zum einen das so genannte Zeitmoment, das

heißt, seit der Möglichkeit der Geltendmachung ei-
nes Anspruchs muss ein längerer Zeitraum verstri-
chen sein, und

- zum anderen müssen Umstände hinzukommen,
die den Schuldner berechtigen, glauben zu lassen,
er müsse mit einer Inanspruchnahme nicht mehr
rechnen.

Beispielsweise genügt bloßes jahrelanges Nichtab-
rechnen der Betriebskosten, hier 20 Jahre, nicht dazu,
eine Verwirkung anzunehmen, so dass im 21 Jahr eine
Betriebskostenabrechnung möglich ist.413

Vermieter und Mieter sollten aber wissen, dass die Ver-
wirkung einen Ausnahmefall darstellt und dement-
sprechend eine Ausnahme und keine Regel ist, denn
ansonsten wären die Vorschriften über die Verjährung
überflüssig, wenn regelmäßig zuvor der Grundsatz der
Verwirkung greifen würde.

Die Bedeutung der Verwirkung dürfte abnehmen, je-
denfalls im Wohnraummietrecht, da in den Fällen, in
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denen über einen längeren Zeitraum hinweg keine Be-
triebskostenabrechnung erfolgt ist, die Ausschlussfrist
des § 556 Abs. 3 Satz 2 BGB eine zeitliche Grenze
setzt. Eine Abrechnung über Betriebskostenvoraus-
zahlungen ist nach Ablauf der Ausschlussfrist seitens
des Vermieters nicht mehr möglich, außer er hat die
Verspätung nicht zu vertreten.
Bedeutung könnte die Verwirkung im größeren Um-
fang allenfalls im Geschäftsraummietrecht haben, da
die Ausschlussfrist des § 556 Abs. 3 Satz 2 BGB je-
denfalls ausdrücklich nur für das Wohnraummietrecht
gilt. 

Fakt ist, dass die Verwirkung eine höchst unsichere
Einwendung für die Vertragsparteien ist.414

➜ TIPP

Die Verwirkung wird von Amts wegen beachtet.
Vermieter und Mieter sollten die Einwendung aus-
drücklich erheben, da auch Gerichte Gesichts-
punkte übersehen. 

7.2. Verwirkung 73

407 AG Hamburg, ZMR 2002, 675; LG Berlin, GE 2001, 206
408 OLG Hamm, ZMR 1995, 294 124
409 BGH, MDR 1991, 524; OLG Düsseldorf, WuM 2000,

133 für Geschäftsraummiete
410 LG Berlin, ZMR 2001, 33
411 AG Gelsenkirchen, WuM 1994, 549
412 BGH, WuM 2006, 200
413 BGH, IMR 2008, 151 – bei Vermieterwechsel nach 20

Jahren. Auch eine stillschweigende Vertragsänderung
wurde abgelehnt.

414 Eine Verwirkung wurde beispielsweise angenommen,
nachdem ein Vermieter nach Auseinandersetzung
über die Betriebskostenabrechnung aus einem seit 5
Jahren beendeten Mietverhältnis erst 2,5 Jahre nach
Beendigung der Auseinandersetzung den Anspruch
aus der Betriebskostenabrechnung geltend gemacht
hat; vgl. LG Berlin, NZM 2002, 286. Feste Zahlengrö-
ßen können aber hieraus nicht abgeleitet werden.
Maßgebend ist der Einzelfall.
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